
führenführen ... .” (114). — Aus diesem Pluralismus  krise, das Überschußmotiv, manche Erwar-  ergibt sich die Empfehlung von Zusammen-  tungen zu utopisch und damit auch zu ideo-  pen und Verbänden. Parteien, die das „christ-  schlüssen gleichgesinnter Christen in Grup-  logisch k  en, z. B. wenn die selbständige  lich” in ihrem Namen haben, müßten sich  Mitbestimmung aller von den Entscheidun-  gen Betroffenen, auch im Betrieb und Un-  aber fragen, ob das nicht zu Mißverständ-  ternehmen, als neues Lenkungssystem und  nissen führen könnte. Für beide Vorlagen  als der Weg und als das Ziel und als der  (so die Kommentatoren) gilt: Die Glaub-  Garant qualitativen Wachstums hingestellt  würdigkeit der Texte entscheidet sich nicht  wird. Diese Einwendungen mögen alle zu-  zuletzt darin, ob diese auch und zuerst inner-  treffen, das Anliegen dieser Schrift (ent-  kirchlich verwirklicht werden, beispielsweise  sprechend Art, 64 der Pastoralkonstitution)  werden genannt: der Pluralismus, die Eigen-  bleibt: Wie kann besser die „fundamentale  und Mitverantwortung ...  Zweckbestimmung des Produktionsprozesses‘“  Linz  Walter Suk  erreicht werden, die „weder in der vermehr-  ten Produktion als solcher noch in der Er-  KATHOLISCHE  SOZIALAKADEMIE  zielung von Gewinn oder Ausübung von  Macht, sondern im Dienst ..  am ganzen  OÜSTERREICHS, Heraus aus der Krise —  Menschen” besteht.  wohin? Eine Anfrage betreffend unser Wirt-  schaftssystem. Mit Stellungnahmen von Par-  NELL-BREUNING OSWALD VON, Sozial-  teien und Verbänden. (168.) Europa-V., Wien  lehre der Kirche, Erläuterungen der Ilehr-  1977. Kart. S 98.—, DM/sfr 14.—.  amtlichen Dokumente. (236.) Europa-Verlag,  Der „Bericht des Club of Rome zur Lage der  Wien 1977. Paperback S 126.—, DM/sfr 18.—.  Menschheit“” über „die Grenzen des Wachs-  tums” brachte 1972 für einen unbekümmer-  Die Soziallehre der kath. Kirche findet seit  ten Glauben an den wirtschaftlichen Fort-  einiger Zeit wieder größeres Interesse, eine  schritt eine nicht mehr zu verbergende Er-  stärkere Hinwendung zu ihrem Ge  engut  nüchterung. Wirtschaftskrisen und  e viel-  ist zu beobachten. Andere gesellschaftspoliti-  fältigen Folgen verstärkten die Kritik weiter  sche Orientierungsversuche haben (wie der  Kreise an der kapitalistischen Wirtschafts-  Neomarxismus) an Faszination eingebüßt,  weise und -ordnung, denn auch wirtschafts-  ihre ursprüngliche Frische und den Zukunfts-  politische Gegenmaßnahmen brachten nicht  schwung verloren. Übrig bleibt oft ein grund-  den erwünschten Erfolg. Da die Wirtschaft  legendes Unbehagen mit den gesellschaftlich-  ein unabdingbares Bedingungsfeld unseres  wirtschaftlichen Verhältnissen, weil mit ihnen  privaten und gesellschaftlichen Lebens ist,  das „liberalistische Egoismusprinzip” (R. Lay)  untrennbar verbunden und immer wieder das  muß gefragt werden, ob in ihrem Mittel-  Wirtschaftliche über das Soziale zu siegen  punkt (noch) der Mensch steht oder ob die-  scheint.  ser (so lautet ein immer wieder erhobener  Um die kath. Soziallehre kennenzulernen,  Vorwurf) nicht zum Objekt betriebswirt-  schaftlicher Rationalität und unechter Be-  ist die Kenntnis der sozialen Rundschreiben  dürfnisse entfremdet wurde, Kritische Re-  der Päpste und anderer kirchlicher Doku-  flexion, Auseinandersetzung und (über die  mente unerläßlich. Seit 1975 liegen diese  Analyse hinausgehende) Konzepte tun not,  vom Bundesverband der Kath. Arbeitneh-  „Texte zur katholischen Soziallehre“ vor, hg.  statt Flucht ins Pragmatische oder in die Re-  M  signation, um die Verbesserung, Verände-  merbewegung, betreut und mit einer Einfüh-  rung unserer Gesellschaft einleiten zu kön-  rung versehen von O. v. Nell-Breuning, des-  nen.  sen Lebensgeschichte mit der Geschichte der  Hier liegt auch der Ort dieser (Streit-)Schrift,  Soziallehre eng verbunden ist. Die Kenntnis  ije darauf aus ist, die „Diskussion zu den  der Dokumente genügt aber für eine Ausein-  Grundlagen des ökonomisch-politischen Han-  andersetzung mit der kath. Soziallehre nicht.  elns .  . öffentlich zu führen .  ‚” (167).  So hat Nell-Breuning nun auch zusammen-  Als erster Schritt dazu sind die Stellung-  hängende Erläuterungen zu den einzelnen  nahmen von Parteien und Verbänden ge-  Texten verfaßt, die ein Verständnis der zeit-  dacht, in denen sich schon sehr deutlich die  ges  en Zusammenhänge ermöglichen.  beiden wirtschaftspolitischen „Lager“ ab-  Sie zeigen auf, wie die Soziallehre gewachsen  zeichnen. Das Gespräch müßte aber weiter-  ist aus Not, Ungerechtigkeit und auch aus  gehen, dürfte nicht auf mehr oder weniger  den (Streit-)Fragen, die das menschliche Zu-  emisch diskutierende Spitzengremien be-  sammenleben a  „ und wie sie bemüht  schränkt bleiben, müßte alle Betroffenen er-  ist, auf neu auftauchende Fragen neue Ant-  reichen (und wer ist das nicht) und zu Wort  worten zu geben. Die Erläuterungen machen  kommen lassen, damit es so (von unten nach  auch deutlich, daß diese Lehre wohl ein „Ge-  füge von offenen Sätzen  (H. J. Wallraff)  oben) zu neuen Orientierungen kommt.  ist, aber kein „System“ und keine „Sozial-  Manches mag in dieser „Anfrage“ dem Le-  apotheke“”, und dynamische Reflexion ihres  ser zu einseitig dargestellt erscheinen, z. B.  obersten Prinzipes: der Mensch ist Träger,  die derzeitige Krise als Dauer- und System-  Schöpfer und Ziel aller gesellschaftlichen Ein-  202er Äus esem SMUS krise, Überschußmotiv, anche Erwar-
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die derzeitige Krise als Dauer- und System- Schöpfer und Ziel aller gesells  chen FEin-

führen.-•. " (114). - Aus diesem Pluralismus 
ergibt sich die Empfehlung von Zusammen­
schlüssen gleichgesinnter Christen in Grup­
pen und Verbänden. Parteien, die das „christ­
lich" in ihrem Namen haben, müßten sich 
aber fragen, ob das nicht zu Mißverständ­
nissen führen könnte. Für beide Vorlagen 
(so die Kommentatoren) gilt: Die Glaub­
würdigkeit der Texte entscheide.t sich nicht 
zuletzt darin, ob diese auch und zuerst inner­
kirchlich verwirklicht werden, beispielsweise 
werden genannt: der Pluralismus, die Eigen­
und Mitverantwortung •.. 
Linz Walter Suk 

KATHOLISCHE SOZIALAKADEMIE 
ÖSTERREICHS, Heraus aus der Krise -
wohin? Eine Anfrage betreffend unser Wirt­
schaftssystem. Mit Stellungnahmen von Par­
teien und Verbänden. (168.) Europa-V., Wien 
1977. Kart. S 98.-, DM/sfr 14.-. 
Der „Bericht des Oub of Rome zur Lage der 
Menschheit" über „die Grenzen des Wachs­
tums" brachte 1972 für einen unbekümmer­
ten Glauben an den wirtschaftlichen Fort­
schritt eine nicht mehr zu verbergende Er­
nüchterung. Wirtschaftskrisen und ihre viel­
fältigen Folgen verstärkten die Kritik weiter 
Kreise an der kapitalistischen Wirtschafts­
weise und -ordnung, denn auch wirtschafts­
politische Gegenmaßnahmen brachten nicht 
den erwünschten Erfolg. Da die Wirtschaft 
ein unabdingbares Bedingungsfeld unseres 
privaten und gesellschaftlichen Lebens ist, 
muß gefragt werden, ob in ihrem Mittel­
punkt (noch) der Mensch steht oder ob die­
ser (so lautet ein immer wieder erhobener 
Vorwurf) nicht zum Objekt betriebswirt­
schaftlicher Rationalität und unechter Be­
dürfnisse entfremdet wurde. Kritische Re­
flexion, Auseinandersetzung und (über die 
Analyse hinausgehende) Konzepte tun not, 
statt Flucht ins Pragmatische oder in die Re­
signation, um die Verbesserung, Verände­
rung unserer Gesellschaft einleiten zu kön­
nen. 
Hier liegt auch der Ort dieser (Streit-)Schrift, 
die darauf aus ist, die „Diskussion zu den 
Grundlagen des ökonomisch-politischen Han­
delns •.• öffentlich zu führen .•. " (167). 
Als erster Schritt dazu sind die Stellung­
nahmen von Parteien und Verbänden ge­
dacht, in denen sich schon sehr deutlich die 
beiden wirtschaftspolitischen „Lager'' ab­
zeichnen. Das Gespräch müßte aber weiter­
gehen, dürfte nicht auf mehr oder weniger 
akademisch diskutierende Spitzengremien be­
schränkt bleiben, müßte alle Betroffenen er­
reichen (und wer ist das nicht) und zu Wort 
kommen lassen, damit es so (von unten nach 
oben) zu neuen Orientierungen kommt. 
Manches mag in dieser ,,Anfrage" dem Le­
ser zu einseitig dargestellt erscheinen, z. B. 
die derzeitige Krise als Dauer- und System-
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krise, das Oberschußmotiv, manche Erwar­
tungen zu utopisch und damit auch zu ideo­
logisch klingen, z. B. wenn die selbständige 
Mitbestimmung aller von den Entscheidun­
gen Betroffenen, auch im Betrieb und Un­
ternehmen, als neues Lenkungssystem und 
als der Weg und als das Ziel und als der 
Garant qualitativen Wachstums hingestellt 
wird. Diese ,Einwendungen mögen alle zu­
treffen, das Anliegen dieser Schrift (ent­
sprechend Art. 64 der Pastoralkonstitution) 
bleibt: Wie kann besser die „fundamentale 
Zwec:kbestimmung des Produktionsprozesses" 
erreicht werden, die „weder in der vermehr­
ten . Produktion als solcher noch in der Er­
zielung von Gewinn oder Ausübung von 
Macht, sondern im Dienst . . . am ganzen 
Menschen" besteht. 

NELL-BREUNING OSWALD VON, Sozial­
lehre der Kirche. Erläuterungen der lehr­
amtlichen Dokumente. (236.) Europa-Verlag, 
Wien 1977. Paperback S 126.-, DM/sfr 18.-. 
Die Soziallehre der kath. Kirche flndet seit 
einiger Zeit wieder größeres Interesse, eine 
stärkere Hinwendung zu ihrem Gedankengut 
ist zu beobachten. Andere gesellschaftspoliti­
sche Orientierungsversuche haben (wie der 
Neomarxismus) an Faszination eingebü.Bt, 
ihre ursprüngliche Frische und den Zukunfts­
schwung verloren. Obrig bleibt oft ein grund­
legendes Unbehagen mit den gesellschaftlich­
wirtschaftlichen Verhältnissen, weil mit ihnen 
das „liberalistische Egoismusprinzip" (R. Lay) 
untrennbar verbunden und immer wieder das 
Wirtschaftliche über das Soziale zu siegen 
scheint. 
Um die kath. Soziallehre kennenzulernen, 
ist die Kenntnis der sozialen Rundschreiben 
der Päpste und anderer kirchlicher Doku­
mente unerläßlich. Seit 1975 liegen diese 
,,Texte zur katholischen Soziallehre" vor, hg. 
vom Bundesverband der Kath. Arbeitneh­
merbewegung, betreut und mit einer Einfüh­
rung versehen von O. v. Nell-Breuning, des­
sen Lebensgeschichte mit der Geschichte der 
Soziallehre eng verbunden ist. Die Kenntnis 
der Dokumente genügt aber für eine Ausein­
andersetzung mit der kath. Soziallehre nicht. 
So hat Nell-Breuning nun auch zusammen­
hängende Erläuterungen zu den einzelnen 
Texten verfaßt, die ein Verständnis der zeit­
geschichtlichen Zusammenhänge ermöglichen. 
Sie zeigen auf, wie die Soziallehre gewachsen 
ist aus Not, Ungerechtigkeit und auch aus 
den (Streit-)Fragen, die das menschliche Zu­
sammenleben aufwirft, und wie sie bemüht 
ist, auf neu auftauchende Fragen neue Ant­
worten zu geben. Die Erläuterungen machen 
auch deutlich, daß diese Lehre wohl ein „Ge­
füge von offenen Sätzen" (H. J. Wallraff) 
ist, aber kein „System" und keine ,,Sozial­
apotheke", und dynamische Reßexion ihres 
obersten Prinzipes: der Mensch ist Träger, 
Schöpfer und Ziel aller gesellschaftlichen Ein-



chtungen und Prozesse miıt der jeweiligen HU}n ir Schon ein Blick in das
Situation, im zu Handlungs-Orientierun- deteenmaund AArt des Umgangs
secn kommen. mit diesem zeigt, daß mit einer über das
M diesem 15. einzigen 7usammenhän- gewöhnliche hinausreichenden orgfa
genden mmen! Zu den zialdokumen- er! ist. besonderes Ver-
ten der Kirche ist Auseinandersetzung enst muß angesehen werden, der theo-
miıt dem Gedankengut Soziallehre ogiegeschichtliche Hintergrund der Rede

stehenden Entscheidung des ONZ! aufge-in ausgezeichneter Weise möglich. hellt wurde. Die Konzilsväter mußten einer-1Nz Walter Suk Se1ltis die Lehre Luthers zurückweisen, der
IR  ENRECH eine (päpstliche) Kompetenz ıin

hesachen rundweg bestritt, andererseits hat-
RUNS Ehescheidung und W ie- ten S1e sich mit jenen katholischen eologen
derheirat Im Fall Don Ehebruch lä'll-1 rechts- Zu efassen, wıe Erasmus, Cajetanus
und dogmengeschichtliche Untersuchung ZUu und TOS1US Catharinus) eine Paps
Kanon der Sitzung des Konzils von Kompetenz auch eine cheidung der g-
rient. (Annuarium historiae conciliorum, schlossenen und vollzogenen Christenehe [1=-
hg. V, Brandmüller/B.  aumer. Suppl 3)
Schöningh, Paderborn 1976, Kart.
S 28.—.,

Das Ringen um ıne Formulierung, mÖög-
andererseits aber doch kath. uFffas.
lichst wenig Anlaß Zu Konflikten bieten,

Im Zusammenhang mit der 4  e von
Ehescheidung und Wiederheirat der Diszıi- SunNn: klar S us bringen sollte,
plin der Kirche taucht immer wieder 3 den von eingehend herangezogenendie Frage nach der dogma:  en und recht- Konzilsakten lastisch zutage. Umso mehr
lichen Ira eite der Aussagen des riden- aber cetzt das Ergebnis seiner Untersuchung
tinums Insbesondere ist s C 7 der Erstaunen, da C, 7 als eiıne
Sitzung (1563), der schon wiederholten dogmatische Definition der kirchlichen Lehre
Malen in mehr oder minder großangelegten von der nauflöslichkeit ansieht. „Die Ehe-
Untersuchungen auf seinen Stellenwert scheidungslehre des F muß na dem
geprüft wurde quis dixerit, FEcclesiam Verständnis und der Intention der Onzils-

CUH docuit docet, iuxta evangeli- väter als Dogma auch modernen Sinn
E et apostolicam doctrinam ]  IV  Äc 10; des Wortes verstanden werden: Eine von

Cor 7], propter dulterium alterius 'Ooniu- ott Orme. oder wenigstens virtuell
U ma vinculum Nnon offenbarte Glaubenswahrheit. Das es!
solvi, et utrumque, vel etiam iInn!|  ocentem, ügliche Ehescheidungsrecht der katholischen

adulterio S dedit, non DOUSSC, altero Kirche beruht emna: auf dem göttlichen
coniuge vivente, aliud matrimonium contra- Recht“ Offensi: aber vermäag die-
here, moecharique dimissa adultera Ergebnis B, celbst nicht ız erre-
aliam duxerit, et -li£!= dimisso dultero digen, denn ecicht Besonderhei dieser

nupserit: Die erfschende dogmatischen Deftinition darin, die Leug-
durch Fransen und neuerdings Bressan ZUM| der Von Tridentinum aubens-

geprägt und rt wesen!  en ara wahrheit efinierten Lehre
hinaus, in der eigenartig verklausu- der Unauflöslichkeit ausnahmsweise nicht
lierten Formulierung kein Dozma $  im äresie edeuten colle. Zur Häresie werde
Sinne der kath. Glaubenslehre erblicken diese Leugnung dann, ennn damit der
scei Bressan Ormuli: als Ergebnis einer  B 5 g- gerichtete Vorwurf des Irr-
Untersuchung, der Kanon S über den tums verbunden cei (155 Diese Ausnahme-
Status eines rein disziplinären Dokuments stellung sieht ] 'orma. in der Formulierung
hinausgehe, aber doch wiederum B-  r> als t1i dixe:  rit, Ecclesiam errare ...  ;r be-
eine dogmatische Detinition der NauflOs- det materiell seli cie VO der Rücksicht-
lichk:!  eit der Fhe anzusehen c@i (Bressan, il nahme auf die eine liberalere eidungs-

praxis gewohnten Griechen und auf Lehretridentino gul divorzio pPeTI dulterio
V’interpretazione degli autori. Rom jener Kirchenväter bedingt, die nzuchts-
Daf 1n  des die Formulierung des f In- klauseln bei Mt Sinne iner Scheidung

terpretationsschwierigkeiten und Tor Öff- mıiıt der Möglichkeit der Wiederverheiratung
1 würde, liegt auf der Hand, und 1 terpretierten.
denn auch Verlauf der ahrhunderte schon muß gestehen, daß mich ql diesem Er-eine bunte Palette von Meinungen über gebnis weniger die These von der Dogmati-seine ITragweite vertreten worden, von sierung der 1  en Lehre von der Un-dogmatischer Definition einer eoKenbDarten auflöslichkeit der Ehe überrascht ese Be-rein disziplinären Aussage hauptung ist ja -  . neu), sondernohne jedweden dogmatischen tellenwert ein Dogma geben solle, das „straflos“”,reicht.
gesichts eser bisherigen der Mei-

h., ohne VOom Anathem getroffen WEelI-

: “l‘‚L\.'! r das BuchBruns mi Span-
den, leugnen könne. GSelbst wenn eine solche
Konstruktion Lehrgebäude der kath. 150-

richtungen und Prozesse mit der jeweiligen 
Situation, um so zu Handlungs-Orientierun­
gen zu kommen. 
Mit diesem bisher einzigen zusammenhän­
genden Kommentar zu den Sozialdokumen­
ten der Kirche ist die Auseinandersetzung 
mit dem Gedankengut der kath. Soziallehre 
in ausgezeichneter Weise möglich. 
Linz Walter Suk 

KIRCHENRECHT 

BRUNS BERNHARD, Ehescheidung und Wie­
derheirat im Fall 1>on Ehebruch. Eine rechts­
und dogmengeschichtliche Untersuchung zu 
Kanon 'l der 24. Sitzung des Konzils von 
Trient. (Annuarium historiae conciliorum, 
hg. v. Brandmiiller/Bäumer. Suppl. 3) (200.) 
Schöningh, Paderborn 19'76. Kart. 1am. 
DM28.-. 
Im Zusammenhang mit der Möglichkeit von 
Ehesdteidung und Wiederheirat in der Diszi­
plin der kath. Kirche taucht immer wieder 
die Frage nach der dogmatischen und recht­
lichen Tragweite der Aussagen des Triden­
tinums auf. Insbesondere ist es c. 'l der 24. 
Sitzung (1563), der schon zu wiederholten 
Malen in mehr oder minder großangelegten 
Untersuchungen auf seinen Stellenwert hin 
geprüft wurde ("Si quis dixerit, Ecclesiam 
errare, cum docuit et docet, iuxta evangeli­
cam et apostollcam doctrinam [cf. Mc 10; 
1 Cor 'l], propter adulterium alterius coniu­
gum matrimonii vinculum non posse dis­
solvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui 
causam adulterio non dedit, non posse, altero 
coniuge vivente, aliud matrimonium contra­
here, moecharique eum, qui dimissa adultera 
aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero 
alii nupserit: an. s/1. Die herrschende Lehre 
ist durch Fransen und neuerdings Bressan 
geprägt und läuft im wesentlichen darauf 
hinaus, daß in der eigenartig verklausu­
lierten Formulierung des c. 'l kein Dogma im 
Sinne der kath. Glaubenslehre zu erblicken 
sei. Bressan formulierte als Ergebnis seiner 
Untersuchung, daß der Kanon zwar iiber den 
Status eines rein disziplinären Dokuments 
hinausgehe, aber doch wiederum nicht als 
eine dogmatische Definition der Unauflös­
lichkeit der Ehe anzusehen sei (Bressan, ll 
canone tridentino sul divorzio per adulterio 
e l'interpretazione degli autori. Rom 1973). 
- Daß indes die Formulierung des c. 7 ln­
terpretationssdtwierigkeiten Tür und Tor öff­
nen würde, liegt auf der Hand, und so ist 
denn auch im Verlauf der Jahrhunderte sdton 
eine bunte Palette von Meinungen iiber 
seine Tragweite vertreten worden, die von 
dogmatisdter Definition einer geoffenbarten 
Wahrheit bis zur rein disziplinären Aussage 
ohne jedweden dogmatischen Stellenwert 
reicht. 
Angesichts dieser bisherigen Vielfalt der Mei­
nungen nimmt man das Buch Bruns' mit Span-

nung zur Hand. Schon ein Blick in das verwen­
dete Quellenmaterial und die Art des Umgangs 
mit diesem zeigt, daß B. mit einer über das 
gewöhnliche Maß hinausreichenden Sorgfalt 
zu Werke gegangen ist. Als besonderes Ver­
dienst muß angesehen werden, daß der theo­
logiegesdtidttliche Hintergrund der in Rede 
stehenden Entscheidung des Konzils aufge­
hellt wurde. Die Konzilsväter mußten einer­
seits die Lehre Luthers zurückweisen, der 
eine kirchliche (päpstlidte) Kompetenz in 
Ehesamen rundweg bestritt, andererseits hat­
ten sie sidt mit jenen katholisdten Theologen 
zu befassen, die (wie Erasmus, Cajetanus 
und Ambrosius Catharinus) eine päpstlidte 
Kompetenz auch für eine Sdteidung der ge­
sdtlossenen und vollzogenen Christenehe an­
nahmen. 
Das Ringen um eine Formulierung, die mög­
lichst wenig Anlaß zu Konflikten bieten 
andererseits aber doch die kath. Auffas~ 
sung klar zum Ausdruck bringen sollte, tritt 
aus den von B. eingehend herangezogenen 
Konzilsakten plastisdt zutage. Umso mehr 
aber setzt das Ergebnis seiner Untersuchung 
in Erstaunen, da B. c. 7 sdtlechthin als eine 
dogmatische Definition der kirdtlichen Lehre 
von der Unauflöslichkeit ansieht. ,,Die Ehe­
scheidungslehre des can. 'l muß nach dem 
Verständnis und der Intention der Konzils­
väter als ein Dogma auch im modernen Sinn 
des Wortes verstanden werden: Eine von 
Gott formell oder wenigstens virtuell ge­
offenbarte Glaubenswahrheit. Das diesbe­
zügliche Ehescheidungsrecht der katholisdten 
Kirdte beruht demnach auf dem göttlichen 
Recht" (156). Offensichtlich aber vermag die­
ses Ergebnis B. selbst nicht ganz zu befrie­
digen, denn er sieht die Besonderheit dieser 
dogmatischen Definition darin, daß die Leug­
nung der vom Tridentinum als Glaubens­
wahrheit definierten kirdtlichen Lehre von 
der Unauflöslichkeit ausnahmsweise nicht 
Häresie bedeuten solle. Zur Häresie werde 
diese Leugnung erst dann, wenn damit der 
gegen die Kirdte gerichtete Vorwurf des Irr­
tums verbunden sei (155 f). Diese Ausnahme­
stellung sieht B. formal in der Formulierung 
,,Si quis dixerit, Ecclesiam errare .• • 11 be­
gründet; materiell sei sie von der Rücksidtt­
nahme auf die eine liberalere Sdteidungs­
praxis gewohnten Griechen und auf die Lehre 
jener Kirchenväter bedingt, die die Unzuchts­
klauseln bei Mt im Sinne einer Scheidung 
mit der Möglichkeit der Wiederverheiratung 
interpretierten. 

Ich muß gestehen, daß mich an diesem Er­
gebnis weniger die These von der Dogmati­
sierung der kirchlichen Lehre von der Un­
auflöslichkeit der Ehe überrascht (diese Be­
hauptung ist ja nicht neu), sondern daß es 
ein Dogma geben solle, das man „straflos", 
d. h., ohne vom Anathem getroffen zu wer­
den, leugnen könne. Selbst wenn eine solche 
Konstruktion im Lehrgebäude der kath. Kir-
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